
Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/5fffa9fe-a3b6-3787-a736-5f753fe49a25

 

Bibliografie

Titel Handwerker (bisher: BGI 547)

Amtliche Abkürzung DGUV Information 209-005

Normtyp Satzung

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. [keine Angabe]

Abschnitt 6 - 6 Leitern und einfache Gerüste

Der verantwortungsbewusste Vorgesetzte lässt nur ordnungsgemäße und dem vorgesehenen Zweck entsprechende Leitern, Tritte
und Gerüste benutzen (Bild 6-1).

Er duldet in seinem Betrieb keine Leitern mit fehlenden Sprossen oder Gerüste mit unvollständigem Belag oder gar fehlendem
Seitenschutz.

Betriebsfremde Leitern und Gerüste sind vor der Mitbenutzung auf Sicherheit zu prüfen!

Bild 6-1: Gerüstbauteile eines Fassadengerüstes
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